
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
16

7 
78

8
B

1
*EP003167788B1*

(11) EP 3 167 788 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
29.12.2021 Patentblatt 2021/52

(21) Anmeldenummer: 15194394.1

(22) Anmeldetag: 12.11.2015

(51) Int Cl.:
A47L 13/16 (2006.01) A47L 17/00 (2006.01)

(54) REINIGUNGSARTIKEL MIT EINEM ABSORBIERENDEN GRUNDMATERIAL

CLEANING ITEM WITH AN ABSORBENT BASE MATERIAL

ARTICLE DE NETTOYAGE COMPRENANT UN MATERIAU DE BASE ABSORBANT

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
17.05.2017 Patentblatt 2017/20

(73) Patentinhaber: CMC Consumer Medical Care 
GmbH
89567 Sontheim an der Brenz (DE)

(72) Erfinder:  
• MANGOLD, Rainer, Dr.

89542 Herbrechtingen (DE)

• RÖMPP, Angela
73105 Dürnau (DE)

• ARKHIPOVA, Maria
89231 Neu-Ulm (DE)

(74) Vertreter: DREISS Patentanwälte PartG mbB
Friedrichstraße 6
70174 Stuttgart (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A1- 0 211 664 EP-A1- 1 342 825
EP-A2- 2 444 547 WO-A1-03/034889
WO-A1-2004/106002 WO-A1-2015/123635
DE-U1- 7 619 792 US-A1- 2003 228 813



EP 3 167 788 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Reinigungsartikel
mit einem absorbierenden Grundmaterial, das durch ein
Flachmaterial gebildet ist, mit einer ersten und einer
zweiten Seitenfläche, wobei auf mindestens der ersten
Seitenfläche eine Beschichtung vorgesehen ist, die der
ersten Seitenfläche des Reinigungsartikels eine gegen-
über der unbeschichteten ersten Seitenfläche erhöhte
Reibungskraft verleiht, wobei die Beschichtung eine Viel-
zahl von Beschichtungslinien umfasst.
[0002] Im Stand der Technik sind eine Vielzahl von
Reinigungsartikel zur Reinigung von Flächen, z. B. zur
Haushaltsreinigung bekannt.
[0003] So ist beispielsweise aus der WO 03/104544
A1 ein Reinigungswischtuch mit einem Flächengebilde
aus Vliesmaterial und einem strukturierten Beschich-
tungsauftrag bekannt, wobei als Beschichtungsmuster
insbesondere diskrete einzelne Muster vorgesehen sind.
[0004] Weiterhin ist aus der WO 2004/106002 A1 ein
Reinigungswischtuch bekannt, wobei die Anordnung der
abrasiven Bereiche vorzugsweise ungerichtet ist, um ei-
ne gute Abriebsleistung in jede Richtung zu gewährleis-
ten.
[0005] Darüber hinaus ist aus der DE 25 36 440 ein
saugfähiges textiles Flächengebilde bekannt, das aus ei-
nem Vliesstoff besteht und beidseitig mit Bindemittelo-
berflächen beschichtet ist , wobei ein erhabenes, rakel-
artig wirkendes Druckmuster aus unzusammenhängen-
den geometrischen Figuren gebildet ist und insbesonde-
re durchgehende Kanäle oder Gassen des Druckmus-
ters vermieden werden sollen.
[0006] Des Weiteren ist aus der DE 10 2004 039 517
B4 ein Reinigungstuch bekannt mit einer als Druckmus-
ter ausgebildeten Oberflächenbeschichtung, die ein ab-
rasives Mittel aufweist, wobei flächige Muster vorgese-
hen sind.
[0007] Des Weiteren ist aus der EP 1 342 825 B1 ein
Vliesstoff für Putztücher bekannt mit sehr feinen Fasern,
wobei ein Bindemittelauftrag vorgesehen ist.
[0008] Schließlich ist aus der WO 2015/123635 A1 ein
Reinigungsartikel bekannt, bei dem ein Vliesstoff mit ei-
ner nach außen überragend linienförmige Beschichtung
versehen ist, die Beschichtungshöhen von 0,05 bis 0,8
mm aufweisen kann.
[0009] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Rei-
nigungsartikel bereitzustellen, der eine gute abrasive
Wirkung gegen anhaftenden Schmutz der zu reinigen-
den Flächen bei gleichzeitige guter ausreichender Ab-
sorptionsmöglichkeit für die abzutragenden Bestandteile
bereitstellt.
[0010] Unter einem Reinigungsartikel im Sinne der Er-
findung sollen insbesondere Reinigungstücher für Flä-
chenreinigung, beispielsweise für Haushaltszwecke, ins-
besondere zur Geschirrreinigung, aber auch zur Flä-
chenreinigung, vorzugsweise im Küchen- oder Sanitär-
bereich, sowie zur Scheibenreinigung etc. verstanden

werden.
[0011] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch einen
Reinigungsartikel mit dem Merkmal des Anspruchs 1, bei
dem die Beschichtungslinien ein Verhältnis von Be-
schichtungslinienbreite zu Beschichtungslinienhöhe von
mindestens 2 aufweisen und wobei die Beschichtungs-
linienbreite 0,2 bis 1,5 mm und die Beschichtungslinien-
höhe höchstens 0,8 mm beträgt.
[0012] Auf diese Weise können vergleichsweise dün-
ne, feine Beschichtungslinien bereitgestellt werden, die
einen besseren Abrieb versprechen als breitere Linien
oder flächenhafte Muster, die über die abzureibenden
Verschmutzungen eher "hinwegrutschen".
[0013] Derartige feine Linien können bevorzugt im
Tiefdruckverfahren umgesetzt werden. Grundsätzlich
sind jedoch auch andere Verfahren, wie beispielsweise
Siebdruckverfahren denkbar.
[0014] Insbesondere bevorzugt weisen die Beschich-
tungslinien ein Verhältnis von Beschichtungslinienbreite
zu Beschichtungslinienhöhe von 2-15, insbesondere
2-10 und weiter insbesondere 2-6 auf.
[0015] Die Linienbreite der Beschichtungslinie beträgt
insbesondere mindestens 0,3 mm, weiter insbesondere
mindestens 0,4 mm, weiter insbesondere mindestens
0,5 mm und weiter insbesondere mindestens 0,6 mm.
Die Linienbreite der Beschichtungslinien beträgt insbe-
sondere höchstens 1,2 mm, weiter insbesondere höchs-
tens 1,0 mm, weiter insbesondere höchstens 0,8 mm.
[0016] Die Länge der Beschichtungslinie im Verhältnis
zur Linienbreite soll insbesondere mindestens das 5-fa-
che, vorzugsweise mindestens das 6-fache, weiter be-
vorzugt mindestens das 8-fache und weiter bevorzugt
mindestens das 10-fache der Linienbreite ausmachen.
[0017] Die Höhe der Beschichtungslinien sowie gege-
benenfalls vorgesehener weiterer Beschichtungen soll
insbesondere mindestens 0,1 mm, weiter insbesondere
mindestens 0,2 mm betragen. Dabei soll die Höhe der
Beschichtungslinie weiter insbesondere höchstens 0,6
mm, weiter insbesondere höchstens 0,5 mm und weiter
insbesondere höchstens 0,4 mm sein.
[0018] Die Messung der Höhe der Beschichtung kann
mit einem Mikroskop mit einer entsprechenden Vergrö-
ßerung ermittelt werden, und zwar dabei als die Differenz
zwischen einer gemittelten oberen Oberseite des Grund-
materials und der oberen Kante der Beschichtungslinie
bzw. weiteren Beschichtungen.
[0019] Mit diesen bevorzugten Höhen der Beschich-
tungslinien und der gegebenenfalls vorgesehenen wei-
teren Beschichtungen kann eine gute Abriebwirkung er-
reicht werden und dennoch auch der Kontakt zwischen
den unbeschichteten absorbierenden Bereiche der ers-
ten Seitenfläche und der zu reinigenden Oberfläche er-
halten bleiben. Zudem werden vorteilhaft unangenehm
anfühlbare haptische Effekte vermieden.
[0020] Vorzugsweise ist die gesamte Beschichtung
über der oberen Oberseite des Grundmaterials erhaben
ausgebildet.
[0021] Dabei umfasst die Beschichtung des Reini-
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gungsartikels Beschichtungslinien. Eine vollflächige Be-
schichtung des Reinigungsartikels im Sinne eines konti-
nuierlichen, flächendeckenden ununterbrochenen Auf-
trags ist nicht vorgesehen. Neben der Beschichtung in
Form von Beschichtungslinien können jedoch auch par-
tielle flächenhafte Beschichtungen oder punktförmige
Beschichtungen vorgesehen sein. Ausschließlich flächi-
ge bzw. ausschließlich homogen verteilte punktförmige
Beschichtungen sind somit nicht erfindungsgemäß.
[0022] Insbesondere bevorzugt besteht die Beschich-
tung des Reinigungsartikels vollständig aus Beschich-
tungslinien.
[0023] Die linienförmigen Beschichtungen können da-
bei grundsätzlich sowohl gerade Linien als auch von ei-
nem geraden Verlauf abweichende Linien, wie ge-
krümmte Linien, wellenlinienförmige, zickzackförmige Li-
nien, sowie sich schneidende gerade oder auch von ei-
nem geraden Verlauf abweichende Linien, wie ge-
krümmte, wellenlinienförmige, zickzackförmige Linien
aufweisen. Die Linienführung kann grundsätzlich sowohl
durchgehend als auch unterbrochen gestaltet sein, so-
fern die Linie als solche klar erkennbar bleibt. D. h., es
sind auch gestrichelte, strichpunktierte oder gepunktete
Beschichtungslinien im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung denkbar. Insbesondere dürfen die unterbrochenen
Stellen nicht länger als das Zehnfache, insbesondere
nicht länger als das Achtfache, insbesondere nicht länger
als das Sechsfache, insbesondere nicht länger als das
Vierfache der Linienbreite dieser unterbrochenen Stelle
benachbarten Linie sein.
[0024] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass die Beschichtung ein Flächengewicht von 5 - 50
g/m2, vorzugsweise von 5 - 40g/m2, weiter vorzugsweise
von 5 - 25 g/m2 aufweist. Hierdurch sollen sowohl Be-
schichtungslinien als auch gegebenenfalls zusätzlich
vorgesehene flächige oder punktförmige Beschichtun-
gen umfasst sein. Mit einem solchen Flächengewicht
können vorteilhaft trotz Beschichtung für eine gute Ab-
riebwirkung gleichzeitig ausreichend unbeschichtete Be-
reiche des Grundmaterials als Absorptionsflächen zur
Verfügung stehen.
[0025] Weiterhin bevorzugt weist das Grundmaterial
ein Flächengewicht von maximal 150 g/m2 auf. Insbe-
sondere beträgt das Flächengewicht des Grundmaterials
höchstens 130g/m2, weiter insbesondere höchstens 100
g/m2, weiter insbesondere höchstens 80 g/m2, weiter ins-
besondere mindestens 30 g/m2, weiter insbesondere
mindestens 40 g/m2. D. h., bei den Grundmaterialien für
den fraglichen Reinigungsartikeln handelt es sich vor-
zugsweise um vergleichsweise dünne, tuchartige Mate-
rialien. Mit geringeren Flächengewichten des Grundma-
terials können vorteilhaft Reinigungsartikel mit guter
Handhabung und Drapierbarkeit, d.h. mit guter Anpass-
barkeit an die Konturen der zu reinigenden Oberfläche
bereitgestellt werden.
[0026] Die Ermittlung des Flächengewichts bezieht
sich auf den trocknen Zustand des Grundmaterials.
[0027] Insbesondere vorteilhaft ergibt sich ein Verhält-

nis der Flächengewichte von Beschichtung zu Grundma-
terial von 0,04 bis 0,6 und insbesondere 0,1 bis 0,4.
Durch diese Einstellung des Flächengewichts kann vor-
teilhaft eine hinreichende Stabilisierung des relativ dün-
nen Grundmaterials durch den Beschichtungsauftrag er-
reicht werden, so dass der Beschichtungsauftrag neben
der Abriebwirkung auch zu einer besseren Handhabbar-
keit des Reinigungsartikels beiträgt.
[0028] Dabei ist eine Erhöhung der Festigkeiten des
Grundmaterials insbesondere bei relativ leichten Mate-
rialien, also Grundmaterialien von geringem Flächenge-
wicht sowohl in Maschinenrichtung als auch in Querrich-
tung erwünscht.
[0029] Nach einem weiter bevorzugten Ausführungs-
beispiel kann vorgesehen sein, dass, wenn über die erste
Seitenfläche des Reinigungsartikels ein imaginäres Git-
ternetz aus parallelen, äquidistanten, senkrecht zuein-
ander verlaufenden Linien mit einer Kantenlänge von 20
mm eines jeden Gitterquadrats gelegt wird, die erste Sei-
tenfläche kein Gitterquadrat aufweist, das beschich-
tungsfrei ist. Hierdurch wird erreicht, dass über den ge-
samten Reinigungsartikel gleichermaßen eine gute Rei-
nigungswirkung bereitgestellt werden kann.
[0030] Dabei soll unter Gitternetz aus parallelen, äqui-
distanten, senkrecht zueinander verlaufenden Linien ei-
ne solche Anordnung an Linien verstanden werden, bei
der eine Schar aus parallelen, äquidistanten Linien durch
eine zweite Schar aus parallelen, äquidistanten Linien
unter Bildung von rechten Winkeln geschnitten wird. Bei
dem so entstehenden Gitternetz, auf das der Reinigungs-
artikel beliebig auflegbar ist, d.h. es ist keine Vorzugs-
richtung des Gitternetzes vorgesehen, sollen dann alle
Gitterquadrate eine Beschichtung aufweisen, insbeson-
dere einen Bedeckungsgrad an Beschichtung aufwei-
sen. Dabei sind per Definition lediglich solche Gitterqua-
drate für die Ermittlung heranzuziehen, die vollständig
im Bereich des Reinigungsartikels liegen. Gitterquadra-
te, die durch die Randlinie (Kante) des Reinigungsarti-
kels geschnitten werden, bleiben für die Auswertung der
zu betrachtenden Gitterquadrate außer Betracht.
[0031] Dabei wird unter dem Bedeckungsgrad der
durch die Beschichtung innerhalb eines Gitterquadrates
abgedeckte Bereich bezogen auf die Fläche des Gitter-
quadrates verstanden.
[0032] Gegebenenfalls weitere, von den linienhaften
Beschichtungen abweichende Beschichtungen sollen je-
doch erfindungsgemäß ebenso bei der Bestimmung des
Bedeckungsgrades mit berücksichtigt werden. D. h., die
jeweiligen Bedeckungsgrade ergeben sich durch die in
den jeweiligen Gitterquadraten angeordneten Beschich-
tungen unabhängig von deren Gestaltung.
[0033] Insbesondere sollen alle Gitterquadrate einen
Bedeckungsgrad an Beschichtung von mindestens 5%,
insbesondere mindestens 8%, weiter insbesondere min-
destens 10%, weiter insbesondere höchstens 45%, wei-
ter insbesondere höchstens 40%, weiter insbesondere
höchstens 35% aufweisen, wobei hierbei auch nicht lini-
enförmige Beschichtungen mitgezählt werden. Die Be-
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deckungsgrade tragen vorteilhaft sowohl zur Reini-
gungswirkung als auch zur Festigkeit des Reinigungsar-
tikels bzw. des Grundmaterials bei.
[0034] Besonders bevorzugt ist es, dass in mindestens
einer Richtung, insbesondere in Maschinenrichtung
und/oder in Querrichtung, insbesondere in jeder beliebi-
gen Richtung des Reinigungsartikels, insbesondere des
Grundmaterials, der Abstand einer Beschichtungslinie
zu mindestens einer benachbarten Beschichtungslinie
höchstens 20 mm, vorzugsweise höchstens 15 mm, wei-
ter vorzugsweise höchstens 10 mm beträgt.
[0035] Unter Maschinenrichtung, auch abgekürzt als
MD bezeichnet, wird dabei die Richtung verstanden, die
der Transportrichtung bei der Herstellung des Reini-
gungsartikels, insbesondere der Herstellung des Grund-
materials des Reinigungsartikels, entspricht. Die Quer-
richtung, auch abgekürzt als CD bezeichnet, ist demnach
die hierzu senkrecht verlaufende Richtung.
[0036] Bei der Bemessung des Abstandes zwischen
zwei benachbarten Beschichtungslinien wird hierbei ein
Radius von höchstens 20 mm, vorzugsweise höchstens
15 mm, vorzugsweise höchstens 10 mm um einen be-
liebigen Punkt der Beschichtungslinie betrachtet. Der
Abstand wird hierbei von einer Kante der Beschichtungs-
linie zur nächst gelegenen Kante der benachbarten Be-
schichtungslinie gemessen.
[0037] Dadurch, dass eine Vielzahl dünner Beschich-
tungslinien in geringem Abstand angeordnet sind, wird
erreicht, dass ein mehrmaliges Angreifen der Beschich-
tungslinien als abrasive Mittel erfolgen kann und so eine
bessere Abriebwirkung erreicht werden kann als bei ei-
nem flächigen Auftrag. Hierdurch resultieren Putz- und
Abriebeigenschaften mit weniger Kraftaufwand, wobei
durch die Vielzahl an dünnen Linien insbesondere auch
erreicht wird, dass die Gefahr des Klebenbleibens am
Produkt reduziert werden kann. Es ist daher zur weiteren
Verbesserung dieser Eigenschaften gleichermaßen be-
vorzugt, dass auf einer Fläche von 25 cm2, dargestellt
als Fläche von 5 x 5 cm, des Reinigungsartikels mindes-
tens fünf Schnittstellen von beliebigen Beschichtungsli-
nien vorhanden sind. D. h., in einer Fläche von 25 cm2

sollen sich bevorzugt die Beschichtungslinien fünf Mal
mit weiteren Beschichtungslinien schneiden, berühren
oder tangieren. Auf diese Weise kann eine Verfestigung
des Reinigungsartikels, insbesondere auch in Querrich-
tung des Grundmaterials weiter verbessert werden. Zu-
dem stellen Schnittstellen auch Angreifstellen für die Rei-
nigungswirkung dar.
[0038] Insbesondere bevorzugt ist eine Beschichtung
in der Ausgestaltung, dass bei mindestens 50%, insbe-
sondere bei mindestens 75%, insbesondere bei 100%
der Gitterquadrate von 20 mm Kantenlänge mindestens
eine Schnittstelle, insbesondere mindestens 2, weiter
insbesondere mindestens 3, weiter insbesondere höchs-
tens 30, weiter insbesondere höchstens 25, weiter ins-
besondere höchstens 20 Schnittstellen vorhanden sind.
[0039] Als Schnittstellen werden jegliche Berührungs-
bereiche oder Berührungspunkte von mindestens zwei

Beschichtungslinien verstanden.
[0040] Um die Stabilität und Festigkeit des Reini-
gungsartikels, insbesondere bei Grundmaterialien von
geringeren Flächengewichten, zu verbessern, kann dar-
über hinaus insbesondere vorgesehen sein, dass zumin-
dest abschnittsweise, insbesondere über den gesamten
Reinigungsartikel durchgehend, eine zusammenhän-
gende Struktur an Beschichtungslinien im Verlauf der Be-
schichtung von einer Seitenkante des Reinigungsartikels
bis zur gegenüberliegenden Seitenkante vorhanden ist.
[0041] Insbesondere mit Blick auf Verbesserung der
Stabilität und Festigkeit in Querrichtung des Reinigungs-
artikels sind die Beschichtungslinien insbesondere so
angeordnet, dass zumindest abschnittsweise in Quer-
richtung des Reinigungsartikels, insbesondere des
Grundmaterials keine Unterbrechungen zwischen den
Beschichtungslinien bestehen.
[0042] Hierunter soll verstanden werden, dass, wenn
man einer Beschichtungslinie folgt, die an einer Seiten-
kante, wobei es sich insbesondere um eine in Maschi-
nenrichtung (MD) verlaufende Seitenkante handelt, be-
ginnt, man entweder durch Folgen dieser Beschich-
tungslinie oder durch Wechsel von einer Beschichtungs-
linie zur einer anderen an Berühr- oder Kreuzungspunk-
ten oder- bereichen, also an Schnittstellen der Beschich-
tungslinien, ohne einen beschichtungslinienfreien Be-
reich überwinden zu müssen, zur anderen Seitenkante,
die insbesondere ebenso in Maschinenrichtung verläuft,
gelangt. Auf diese Weise werden die beiden insbeson-
dere in Maschinenrichtung verlaufenden Seitenkanten
miteinander durch die Beschichtungslinien, die insbe-
sondere in Querrichtung eine zusammenhängende
Struktur ausbilden, verbunden und so insbesondere eine
Stabilisierung und Festigkeitserhöhung insbesondere in
Querrichtung erreicht.
[0043] Als Ränder oder Kanten oder Seitenkanten des
Reinigungsartikels werden alle Ränder des Reinigungs-
artikels sowie Begrenzungen desselben verstanden. Ins-
besondere ist mindestens eine Beschichtungslinie, ins-
besondere ist eine Vielzahl an Beschichtungslinien, ins-
besondere sind alle Beschichtungslinien kontinuierlich
von einer Seitenkante zur gegenüber liegenden Seiten-
kante verlaufend auf der ersten Seitenfläche des Reini-
gungsartikels aufgebracht. Vorzugsweise ist eine Konti-
nuität an Beschichtungslinien auch in den davon abwei-
chenden Richtungen gegeben. Insbesondere ist die Be-
schichtung mit einer oder mehreren kontinuierlich von
einer ersten Kante der ersten Seitenfläche zu einer ge-
genüberliegenden zweiten Kante der ersten Seitenfläche
verlaufenden durchgehenden, insbesondere regelmäßig
verlaufende durchgehende Beschichtungslinie bildbar.
Insbesondere vorteilhaft sind zusammenhängende An-
ordnungen von sich kreuzenden Beschichtungslinien,
wie beispielsweise bei Gitter-, Rauten- oder Wabenmus-
ter vorgesehen.
[0044] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass die
Beschichtung eine Vielzahl von Einzelmustern aufweist
oder daraus gebildet ist. Die Einzelmuster weisen insbe-
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sondere Beschichtungslinien auf oder sind insbesondere
aus Beschichtungslinien gebildet. Dabei sollen unter Ein-
zelmustern solche Muster verstanden werden, die als
offene oder geschlossene Muster ausgebildet sind. Of-
fene Muster sind dabei solche Muster, bei denen der Li-
nienanfang keinen Kontakt mit dem Linienende aufweist,
und geschlossene Muster solche, bei denen Anfang und
Ende einer Linie nicht mehr ermittelt werden können, da
diese miteinander verbunden sind. Darüber hinaus sol-
len lediglich solche Muster Einzelmuster gemäß der Er-
findung sein, die sich nicht auf einen einfachen Punkt
reduzieren lassen. D. h., ein Einzelmuster muss mehr
als ein Punkt sein, wobei Einzelmuster vorzugsweise sol-
che sind, bei denen sich die Beschichtungslinie nicht aus-
schließlich als eine Gerade in nur eine Vektorrichtung
erstreckt, sondern bei denen das Linienmuster Krüm-
mungen und/oder Knicke aufweist.
[0045] Einzelmuster sind solche, die entweder vonein-
ander vollständig separiert sind, oder auch Einzelmuster,
die sich auch tangieren, schneiden und/oder überlappen
können. Das Einzelmuster ist trotz Tangierens, Schnei-
dens und/oder Überlappens dabei noch aus seiner durch
die durch die Beschichtungslinie vorgegebene Richtung
umschriebene flächenhafte Erstreckung als Einzelmus-
ter erkennbar.
[0046] Unter Einzelmuster werden auch Mustergrup-
pen verstanden, die insbesondere aus mindestens zwei
gleichen und/oder verschiedenen Musterelementen zu-
sammengesetzt sind. Dabei werden insbesondere An-
ordnungen als Mustergruppen verstanden, bei denen
mindestens zwei Musterelemente nebeneinander und in
Kontakt stehend angeordnet sind, und/oder insbesonde-
re auch Mustergruppen, bei denen ein erstes Mustere-
lement ein zweites oder weiteres Musterelement zumin-
dest teilweise, insbesondere vollständig umgibt oder um-
läuft, wie beispielsweise konzentrische Anordnungen,
insbesondere an Kreisen, Ovalen oder Dreiecken oder
sonstigen Polygonen, oder auch ineinander liegende ge-
ometrische Figuren jeglicher Art, die sich in einem Punkt
oder einem Linienabschnitt berühren. Die Beschichtung
kann auch Kombinationen derartiger Mustergruppen auf-
weisen.
[0047] Es versteht sich, dass die insbesondere aus Be-
schichtungslinien gebildeten Einzelmuster von einem
unbeschichteten Bereich nur teilweise oder zumindest
teilweise, vorzugsweise vollständig, umgeben sind
und/oder auch einen unbeschichteten Bereich umfas-
sen, und diesen unbeschichteten Bereich zumindest teil-
weise, bevorzugt vollständig, umlaufen.
[0048] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann vorgesehen sein, dass mindestens ein
Einzelmuster auf mindestens der ersten Seitenfläche so
ausgebildet ist, dass für jede in der Fläche des Reini-
gungsartikels verlaufende Richtung bzw. bei einem ge-
krümmten Reinigungsartikel für jede Tangentialrichtung
an den Reinigungsartikel ein Abschnitt dieser Beschich-
tung senkrecht hierzu verläuft. Das bedeutet, dass für
jede mögliche Richtung in dem Reinigungsartikel, sofern

der Reinigungsartikel flach liegt, ein Abschnitt bzw. Be-
reich in der Beschichtung existiert, der senkrecht zu einer
beliebigen Richtung in der Ebene verläuft. Durch die Ge-
staltung der linienförmigen Beschichtung mit einer Krüm-
mung kann eine bessere Verteilung der Kräfte in ver-
schiedene Richtungen erreicht werden. Die Abriebwir-
kung für Verschmutzungen kann insoweit verbessert
werden. Nach einer weiter besonders bevorzugten Aus-
führungsform kann der Abschnitt punktförmig sein, wobei
dann eine in diesem Punkt angelegte imaginäre Tangen-
te immer senkrecht zu einer Richtung in dem Reinigungs-
artikel verläuft. Besonders bevorzugt weisen mindestens
20%, insbesondere mindestens 40%, insbesondere min-
destens 50%, insbesondere mindestens 60%, insbeson-
dere mindestens 80%, insbesondere 100% der Einzel-
muster mindestens einen Abschnitt auf, der zu einer be-
liebigen Richtung der Padfläche senkrecht verläuft. Ins-
besondere ist bei mindestens 20%, insbesondere min-
destens 40%, insbesondere mindestens 50%, insbeson-
dere mindestens 60%, insbesondere mindestens 80%,
insbesondere 100% der Einzelmuster dieser mindestens
eine Abschnitt punktförmig ausgebildet und eine hieran
angelegte imaginäre Tangente verläuft senkrecht zu ei-
ner beliebigen Richtung in der Fläche des Reinigungs-
artikels.
[0049] Die auf der mindestens ersten Seitenfläche des
Reinigungsartikels vorgesehenen linienförmigen Be-
schichtungen können gleiche oder verschiedene geome-
trische Formen aufweisen und insbesondere in gleichen
oder verschiedenen Abmessungen/Dimensionen aus-
gestaltet sein.
[0050] Darüber hinaus kann bevorzugt wenigstens ein
Einzelmuster als Mustergruppe gebildet sein, die min-
destens zwei aus Beschichtungslinien gebildete Muster-
elemente umfasst. Besonders bevorzugt sind mindes-
tens 20%, insbesondere mindestens 40%, insbesondere
mindestens 50%, insbesondere mindestens 60%, insbe-
sondere mindestens 80%, insbesondere 100% der Ein-
zelmuster aus einer Mustergruppe gebildet. Weiter ins-
besondere ist jedes Einzelmuster aus einer Mehrzahl von
Musterelementen aufgebaut. Die Mustergruppe kann
beispielsweise aus inneren und äußeren Musterelemen-
ten aufgebaut sein und/oder sich zu einem Gesamtmus-
ter zusammenfügenden Musterelementen oder weiteren
Musterelementen, die z. B. nebeneinander und sich da-
bei berührend angeordnet sind, aufgebaut sein. Beson-
ders bevorzugt kann die Ausgestaltung einer Muster-
gruppe vorgesehen sein, derart, dass ein Musterelement
eines Einzelmusters ein zweites Musterelement oder
weitere Musterelemente zumindest bereichsweise, ins-
besondere jedoch vollständig umläuft. Dabei soll unter
Umlaufen auch verstanden werden, dass die Linien min-
destens bereichsweise einander berühren oder mitein-
ander gleichlaufend ausgebildet sind. Insbesondere
kann die Mustergruppe eines Einzelmusters so ausge-
staltet sein, dass ein erstes Musterelement einem zwei-
ten Musterelement oder weiteren Musterelementen ne-
beneinander zugeordnet und sich dabei berührend an-
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geordnet ist. Es sind auch Kombinationen an Muster-
gruppen denkbar. Insgesamt kann durch Mustergruppen
die Reinigungskraft und abrasive Wirkung weiter verbes-
sert werden. Zudem sind Mustergruppen zuträglich für
die Stabilisierung des Grundmaterials. Je nach ge-
wünschtem Grad der abrasiven Eigenschaften sowie op-
tischen und gestalterischen Wünschen kann vorgesehen
sein, die Vielzahl an Beschichtungen in einem regelmä-
ßigen Rapport aufzubringen oder nicht regelmäßig an-
zuordnen.
[0051] Dabei ist es insbesondere vorgesehen, dass
die Beschichtung des Reinigungsartikels und hier insbe-
sondere die erste Seitenfläche im Wesentlichen in ihrer
gesamten Erstreckung umfasst, also nicht nur spezielle
Bereiche, wie Mitte oder äußerer Bereich des Reini-
gungsartikels. Es ist daher bevorzugt vorgesehen, dass
sich die Beschichtung über die gesamte mindestens ers-
te Seitenfläche des Reinigungsartikels erstreckt, wobei
je nach vorgesehenem Muster einzelne Bereiche des
Reinigungsartikels, wie beispielsweise der Mittel- oder
Randbereich, bezüglich der Musterdichte im Rahmen
der vorgegebenen Erfindung variieren können. Es ist
auch denkbar, in manchen Bereichen des Reinigungs-
artikels andere Muster anzubringen als in anderen Be-
reichen. So kann beispielsweise eine andere Beschich-
tung im Mittelbereich als im Randbereich vorgesehen
sein.
[0052] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Be-
schichtung gleichmäßig oder ungleichmäßig über die
Fläche des Reinigungsartikels verteilt vorgesehen sein
kann. Vorzugsweise ist nur die erste Seitenfläche be-
schichtet. Nach einer anderen Ausgestaltung können je-
doch auch beide Seitenflächen beschichtet sein.
[0053] Besonders bevorzugt kann der Reinigungsarti-
kel einen Bedeckungsgrad durch die Beschichtung be-
zogen auf die Erstreckung der ersten Seitenfläche von
mindestens 6%, insbesondere mindestens 8%, insbe-
sondere mindestens 10%, weiter insbesondere mindes-
tens 20% und insbesondere von höchstens 50%, weiter
insbesondere höchstens 40% und weiter insbesondere
höchstens 30% aufweisen. Auf diese Weise wird eine
gute Reinigungswirkung des Reinigungsartikels erreicht
und die erwünschten Eigenschaften des Grundmaterials,
wie z.B. Absorptionsfähigkeiten, nicht zu stark geändert,
sondern erhalten.
[0054] Sofern es sich bei der Beschichtung auf dem
Reinigungsartikel um geschlossene Muster handelt,
kann vorgesehen sein, dass die Einzelmuster in Summe
einen Flächenanteil von mindestens 10%, insbesondere
mindestens 20%, weiter insbesondere mindestens 30%,
weiter insbesondere mindestens 40% und insbesondere
höchstens 80%, weiter insbesondere höchstens 70%,
weiter insbesondere höchstens 60%, weiter insbeson-
dere höchstens 50% der mindestens ersten Seitenfläche
einnehmen.
[0055] Als Fläche eines Einzelmusters wird hierbei der
durch die äußeren Beschichtungslinien (inklusive der Be-
schichtungslinien) eingeschlossene Bereich verstanden,

somit sind auch die inneren unbeschichteten Bereiche
des Einzelmusters oder bei Ausführung als Mustergrup-
pe die dazugehörigen Flächen der einzelnen Musterele-
mente mit berücksichtigt. Sofern Einzelmuster geschlos-
sene Musterbereiche aufweisen, von denen sich weitere,
offene, also nicht in sich geschlossene Beschichtungsli-
nien wegerstrecken, so bleiben diese freien anhängen-
den Beschichtungslinien bei der Berechnung der Fläche
des Einzelmusters unberücksichtigt. Über die durch die
Einzelmuster abgedeckten Flächen können ausreichen-
de abrasive Eigenschaften unter Erhalt der dem Grund-
material innewohnenden Eigenschaften wie Weichheit
sowie Absorptionseigenschaften erreicht werden.
[0056] Ein Einzelmuster weist vorzugsweise eine Flä-
che mit einem Erstreckungsabstand zwischen den äu-
ßeren Beschichtungslinien von wenigstens 0,3 cm, vor-
zugsweise wenigstens 0,5 cm, weiter vorzugsweise we-
nigstens 0,7 cm, weiter vorzugsweise wenigstens 1,0 cm,
weiter vorzugsweise wenigstens 1,5 cm, weiter vorzugs-
weise wenigstens 2 cm, weiter vorzugsweise höchstens
5 cm, weiter vorzugsweise höchstens 4 cm, weiter vor-
zugsweise höchstens 3 cm auf. Als Erstreckungsab-
stand, der z. B. ein Durchmesser sein kann, wird dabei
die Distanz zwischen den jeweils distal am weitesten
voneinander entfernt gelegenen Beschichtungslinien
verstanden, die ein Einzelmuster beschreiben bzw. ein-
grenzen. Dabei wird an der äußeren Kante der Beschich-
tungslinie, also einschließlich deren Linienbreite gemes-
sen.
[0057] Im Falle von geschlossenen Einzelmuster wei-
sen diese, inklusive der umschreibenden Beschich-
tungslinien, vorzugsweise eine Fläche von mindestens
0,2 cm2, weiter vorzugsweise von mindestens 0,5 cm2,
weiter vorzugsweise von mindestens 1,0 cm2, weiter vor-
zugsweise von mindestens 1,5 cm2, weiter vorzugsweise
von höchstens 10,0 cm2, weiter vorzugsweise von
höchstens 8,0 cm2, weiter vorzugsweise von höchstens
6,0 cm2 auf.
[0058] Die Beschichtungsmerkmale können hinsicht-
lich ihrer geometrischen Form und/oder ihrer Abmessun-
gen verschieden oder gleich ausgebildet sein. Hierbei
können die verschiedenen Eigenschaften des Reini-
gungsartikels wie Bedeckungsgrad, Reibungskraft, Ab-
sorptionseigenschaften Berücksichtigung finden und
durch die Einstellung der Beschichtungsmuster realisiert
sein.
[0059] Besonders bevorzugt sind Beschichtungsmus-
ter mit gekrümmten oder abgerundeten Bereichen, da
diese im Gebrauchszustand eine bessere ergonomische
Anpassung an die zu reinigende Oberfläche und eine
schönere Anmutung ermöglichen.
[0060] Die Beschichtung ist insbesondere polymerba-
siert. Insbesondere ist die Beschichtung auf Basis eines
Polymers entnommen aus der Gruppe umfassend PE
(Polyethylen), PP (Polypropylen), APAO (amorphe Pol-
yalphaolefine), EVA (Ethylenvinylacetat), EVAC (Ethy-
lenvinylacetat-Copolymere), PA (Polyamide), TPE-O
(Thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis), TPE-V
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(Vernetzte thermoplastische Elastomere auf Olefinba-
sis), TPE-E (Thermoplastische Copolyester), TPE-U
(Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis), TPE-
A (Thermoplastische Copolyamide, z.B. PEBA), TPE-S
(Thermoplastische Styrol-Blockcopolymere), wie z.B.
HSBC (hydrierte Styrol-Blockcopolymere), SEBS (Sty-
rol-Ethylen-Butadien-Styrol-Polymere), SBS (Styrol-Bu-
tadien-Styrol), SEPS (Styrol-Ethylen-Propylen-Styrol),
ABS (AcrylnitrilButadien-Styrol) oder einer Kombination
aus einer oder mehreren der genannten Polymere hier-
von.
[0061] Vorzugsweise ist die Beschichtung in ihrer Zu-
sammensetzung homogen. Vorzugsweise sind der Be-
schichtung keine abrasiv wirkenden Partikel beigefügt.
[0062] Als Materialien für die Beschichtung kommen
bevorzugt Materialien mit einer Shore A-Härte von ins-
besondere mindestens 30, insbesondere von mindes-
tens 40, insbesondere von mindestens 50, weiter insbe-
sondere mindestens 60 und insbesondere von höchs-
tens 95, weiter insbesondere von höchstens 90, weiter
insbesondere höchstens 80, weiter insbesondere höchs-
tens 70 in Frage. Die Shore A-Härte stellt einen Werk-
stoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe dar. Die
Shore-A-Härte wird hierbei nach folgender Methode be-
stimmt.

Methode zur Bestimmung der Shore-A Härte:

[0063] Die Shore-A-Härte ist ein Maß für den Wider-
stand eines Materials gegen das Eindringen eines Kör-
pers von bestimmter Form und unter einer definierten
Federkraft. Dabei gibt bei den Shore-Härte-Einheiten der
Wert 0 die kleinste und der Wert 100 die größte Härte an.
[0064] Die Messung erfolgt in Anlehnung an die Nor-
men DIN 53505:2000-08 und ISO 868:2003(E). Es wird
dabei ein Härteprüfgerät nach Shore A eingesetzt. Ein
solches Härteprüfgerät nach Shore A, das schematisch
in Figur 6 mit dem Bezugszeichen 60 dargestellt ist, ver-
wendet einen federbelasteten Eindruckkörper mit der
Geometrie eines Kegelstumpfes. Der Eindruckkörper 62
aus Stahl hat einen Durchmesser D1 von 1,25 6 0,15
mm, der in einen unteren Kegelstumpf mit einer unteren
Fläche mit einem Durchmesser D2 von 0,79 6 0,01 mm
mit einem Neigungswinkel W von 35° 6 0,25° mündet.
Der Abstand C zwischen der unteren Kante eines Druck-
fußes 64 und der unteren Fläche des Eindruckkörpers
beträgt 2,5 6 0,02 mm. Der Eindruckkörper ist innerhalb
des Druckfußes 64 mit einer Ausnehmung mit einem
Durchmesser D3 von 3 6 0,5 mm zentriert eingebracht.
[0065] Die Prüfung soll an mechanisch nicht vorbean-
spruchten Probekörpern durchgeführt werden. Für die
Prüfung soll der Prüfkörper bereits 16 Stunden auspoly-
merisiert bzw. ausvulkanisiert sein. Die Prüfung wird bei
Standardbedingungen bei 23 6 2° C und 50 6 2% Luft-
feuchtigkeit durchgeführt. Die Probenkörper und die Ge-
räte sind mindestens 1 Stunde lang entsprechend kon-
ditioniert.
[0066] Die Probenkörper brauchen Abmessungen, die

Messungen wenigstens 12 mm von jeder Kante entfernt
erlauben, und dabei über eine ausreichend planparallele
Auflagefläche verfügen, damit der Druckfuß den Proben-
körper auf einer Fläche im Radius von mindestens 6 mm
um die Spitze des Eindruckkörpers berühren kann. Es
sind Probenkörper mit einer Materialstärke von mindes-
tens 4 mm erforderlich. Bei geringen Dicken können die
Probenkörper aus mehreren dünneren Schichten zu-
sammengesetzt sein. An jedem Probenkörper wird an
mindestens 5 verschiedenen Stellen gemessen, wobei
der Abstand von den Kanten des Probenkörpers mindes-
tens 12 mm beträgt. Der Abstand zwischen den Mess-
stellen soll mindestens 6 mm betragen. Das Andrückge-
wicht des Eindruckkörpers beträgt 1 kg.
[0067] Die Messzeit beträgt 3 Sekunden, d.h. die Härte
wird 3 Sekunden nach der Berührung der Auflagefläche
des Prüfgerätes und des Probekörpers abgelesen.
[0068] Das Aufbringen der Beschichtungslinien erfolgt
dabei vorzugsweise mittels einer Walze, die eine dem
Muster der Beschichtung entsprechende Gravur auf-
weist.
[0069] Die erste Seitenfläche mit der Beschichtung
kann einen dynamischen Reibungskoeffizienten gemes-
sen in Anlehnung an ASTM D 1894-01 von mindestens
0,2, insbesondere mindestens 0,3, weiter insbesondere
mindestens 0,4, weiter insbesondere mindestens
0,5,aufweisen, wobei Höchstwerte von insbesondere
höchstens 1,0, weiter insbesondere von höchstens 0,8,
weiter insbesondere höchstens 0,6 erreicht werden sol-
len. Hierdurch werden ausreichende Reibungskräfte und
Reinigungskräfte erzeugt, ohne dass der Reinigungsar-
tikel zu leicht über die zu reinigende Oberfläche gleitet.
Die Höhe der Reibungswirkung ist je nach Reinigungs-
zweck einzustellen. Insbesondere ist eine Beschichtung
mit feinen, harten Linien bevorzugt.

Test zur Ermittlung des dynamischen Gleitreibungskoef-
fizienten

[0070] Vorliegend soll das. Rutschverhalten und damit
auch Kraftverhalten von erfindungsgemäßen Reini-
gungsartikels mit Beschichtung ermittelt werden. Hierbei
wird die mit der Beschichtung versehene erste Seiten-
fläche des Reinigungsartikels gegenüber einer standar-
disierten Oberfläche gezogen. Die hierbei auftretende
Gleitreibungskraft A soll gemessen und hieraus dann der
dynamische Gleitreibungskoeffizient ermittelt werden.
Die Prüfmethode ist angelehnt an die ASTM D 1894-01,
zur Bestimmung des Reibungsverhaltens von Kunst-
stoff-Folien.
[0071] Die Prüfkörper müssen mindestens 2 Stunden
im Normklima bei 23° C 6 2°C und 50% 6 2% Luftfeuch-
tigkeit konditioniert sein. Die Proben dürfen nicht ge-
knickt, gefaltet oder zerkratzt sein; sonstige Veränderun-
gen und Verunreinigungen sind zu vermeiden. Dasselbe
gilt für die Prüfplatte aus Stahl. Das Prüfverfahren ist
ebenso unter Normbedingungen (23°C 6 2°C, 50 % 6
2%) durchzuführen.
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[0072] Aus dem Reinigungsartikel mit Beschichtung
oder aus einer entsprechenden Rollenware wird ein Pro-
benkörper einer Abmessung von 50 x 50 mm ausge-
stanzt und faltenfrei an einem Reibklotz befestigt. Bei der
Rollenware handelt es sich aber um exakt dasjenige Ma-
terial, aus dem die erfindungsmäßen Reinigungsartikel
ausgestanzt oder ausgeschnitten werden.
[0073] Der Reibklotz weist eine Grundfläche von 63
mm x 63 mm Kantenlänge, also eine Kontaktgrundfläche
von 40 cm2 und eine Masse von 200 g 6 5g auf. Er wird
über einen Faden (ohne Eigendehnung)am Kraftaufneh-
mer einer Zugprüfmaschine nach DIN 51 221 Klasse 1
befestigt. Eine solche Zugprüfmaschine ist das Prüfgerät
Zwick Roell Typ Z010 von der Firma Zwick
GmbH&Co.KG, 89079 Ulm, Deutschland.
[0074] Das Zusatzgerät bestehend aus dem Proben-
tisch und Reibklotz nach DIN EN ISO 8295:2014 wird
ebenfalls von der Firma Zwick angeboten. Der Reibklotz
mit dem Probenkörper wird auf einen definierten Werk-
stoff, eine glatt polierte Stahlplatte (DIN EN 1939:
2003-12) vorsichtig aufgelegt. 15 Sekunden nach dem
Auflegen des Reibklotzes wird der Versuch gestartet. Die
Prüfgeschwindigkeit beträgt 150 mm/min, sowohl für den
eigentlichen Messweg von 130 mm, als auch für den Vor-
und Nachmessweg von jeweils 10 mm. Für die Ermittlung
des dynamischen Gleitreibungskoeffizienten m wird nur
der Kraftverlauf des Messwegs von 130 mm herangezo-
gen. Der Test wird für wenigstens fünf Prüfkörper durch-
geführt. Es wird ein Mittelwert x und die Standardabwei-
chung s auf zwei Nachkommastellen gerundet angege-
ben. Der dynamische Gleitreibungskoeffizient ergibt sich
aus dem Quotienten der so ermittelten Gleitreibungskraft
A ausgedrückt in Gramm (g) durch die durch den Reib-
klotz ausgeübte Kraft von 200 g.
[0075] Der Reinigungsartikel kann dabei bezüglich des
Grundmaterials ein- oder mehrlagig ausgebildet sein und
insbesondere ein Fasermaterial, insbesondere ein Vlies-
material umfassen. Die Vliesmaterialien umfassen vor-
zugsweise cellulosebasierte Fasern, wie beispielsweise
Baumwolle oder Viskose, oder synthetische Fasern, wie
beispielsweise Polyester, vorzugsweise Polyester-Bi-
komponenten-Fasern oder Polyester-Mikrofaser, Poly-
propylen oder Mischungen daraus. Das Vliesmaterial
kann insbesondere ein Vlies aus Endlosfasern oder vor-
zugsweise ein Vlies aus Stapelfasern sein. Vorzugswei-
se besteht das Grundmaterial aus Stapelfasern mit ei-
nem Anteil an cellulosebasierten Fasern von mindestens
20 Gew-%, insbesondere mindestens 30 Gew-%, weiter
insbesondere mindestens 40 Gew% bezogen auf die
Masse des Grundmaterials. In einer Mischung besteht
der restliche Anteil an Fasermaterial des Grundmaterials
vorzugsweise aus synthetischen Fasern. An syntheti-
schen Fasern können dabei vorzugsweise auch wärme-
schmelzbare Bindefasern für eine mögliche thermische
Verfestigung des Grundmaterials enthalten sein, vor-
zugsweise zu 10 -40 Gew-%, weiter insbesondere zu 10
-30 Gew-% bezogen auf die Masse des Grundmaterials.
Alternativ ist auch eine Ausgestaltung des Grundmate-

rials aus 100 Gew% an cellulosebasierten Fasern denk-
bar.
[0076] Bei Vliesen aus Stapelfasern handelt es sich
vorzugsweise um Nadelvliese, wasserstrahlvernadelte
Vliese oder thermoverfestigte Vliese.
[0077] Vorzugsweise beträgt die Dicke des Reini-
gungsartikels, dabei einschließlich der Beschichtung auf
der ersten Seitenfläche oder gegebenenfalls einer Be-
schichtung auf der zweiten Seitenfläche 0,3 - 2,5 mm,
vorzugsweise 0,5 - 2 mm. Die Bestimmung der Dicke
des Reinigungsartikels (inklusive der Beschichtung) wird
unter Anwendung eines spezifischen Messdrucks von
0,5 kPa auf einer Tasterfläche von 25 cm2 durchgeführt.
Insbesondere kann ein Dickenmessgerät DMT der Firma
Schröder verwendet werden. Im Übrigen wird die Dicke
in Anlehnung an DIN EN ISO 9073-2: 1995 bestimmt.
[0078] Insbesondere bevorzugt weist der Reinigungs-
artikel nur auf der ersten Seitenfläche die erfindungsge-
mäße Beschichtung auf. Damit kann die zweite beschich-
tungsfreie Seitenfläche des Reinigungsartikels in weite-
ren, dem Reinigungs- und Reibungseffekt der ersten Sei-
tenfläche vor- und/oder nachgeschalteten Benutzungs-
handlungen eingesetzt werden.
[0079] Insbesondere bevorzugt weist der Reinigungs-
artikel auf der ersten und zweiten Seitenfläche eine Be-
schichtung auf. Insbesondere weist der Reinigungsarti-
kel auf beiden Seitenflächen die erfindungsgemäße Be-
schichtung auf. Damit kann der Reinigungsartikel vom
Anwender für intensivere Reinigungsvorgänge sowie
auch einfacher, ohne Rücksicht auf die Orientierung des
Reinigungsartikels, eingesetzt werden.
[0080] Das Grundmaterial ohne Beschichtung, insbe-
sondere von wasserstrahlvernadelten Spunlace- oder
Kardenvliesen, weist vorzugsweise eine Festigkeit bzw.
Höchstzugkraft in MD-Richtung von 10 - 50N/25mm und
eine Festigkeit bzw.
[0081] Höchstzugkraft in CD-Richtung von 5 -
30N/25mm auf. Das Grundmaterial kann dabei durch
Verfestigungsmaßnahmen, wie beispielsweise mittels
Wasserstrahlvernadelung bei Spunlace- oder Kardenv-
liesen, oder Hitzeeinwirkung bei thermoplastischeFa-
sern aufweisenden Vliesen, bereits verdichtet sein.
[0082] Dabei ist eine Erhöhung der Festigkeiten des
Grundmaterials insbesondere bei relativ leichten Mate-
rialien, also insbesondere bei Grundmaterialen mit ei-
nem Flächengewicht von höchstens 150 g/m2, vorzugs-
weise höchstens 130 g/m2, sowohl in Maschinenrichtung
als auch insbesondere in Querrichtung erwünscht.
[0083] Die Beschichtung trägt insbesondere vorteilhaft
zur Erhöhung der Festigkeiten des Grundmaterials bei.
Der Reinigungsartikel bzw. das Grundmaterial mit der
Beschichtung kann gegenüber dem Grundmaterial ohne
Beschichtung eine erhöhte Festigkeit aufweisen, wobei
die Festigkeit insbesondere um mindestens 5%, weiter
insbesondere um mindestens 10%, weiter insbesondere
um mindestens 20%, weiter insbesondere um mindes-
tens 30%, weiter insbesondere um mindestens 50% er-
höht ist, zumindest in einer Richtung, insbesondere vor-
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zugsweise in Querrichtung (CD-Richtung).
[0084] Vorzugsweise weist der Reinigungsartikel mit
der Beschichtung eine Längsfestigkeit bzw. Höchstzug-
kraft in Längsrichtung (Maschinenrichtung) von 15-80
N/25mm, insbesondere von 15-70 N/25 mm und eine
Höchstzugkraft in Querrichtung (quer zur Maschinenrich-
tung) von 10-50 N/25mm, insbesondere 10-40 N/25mm
auf.

Die Festigkeit wird hierbei mit nachfolgendem Test be-
stimmt:

[0085] Diese Höchstzugkraft kann unter Verwendung
einer genormten Zugprüfmaschine nach DIN 51221 er-
mittelt werden: Es werden aus dem zu prüfenden Reini-
gungsartikel, und zwar aus einem mittleren Bereich, Pro-
ben von einer Breite von 25 mm und einer Länge, die
größer ist als die Einspannlänge, vorzugsweise von 200
mm, ausgestanzt. Dabei ist die jeweils zu prüfende Rich-
tung des Reinigungsartikels, ob MD- oder CD-Richtung,
zu berücksichtigen. Für die Prüfung werden die Proben-
streifen lotrecht und spannungsfrei in den Klemmen der
Zugprüfmaschine mit einer Einspannbreite von 25 mm
und einer Einspannlänge (der Abstand zwischen den
Klemmen) von 30 mm fixiert. Die derart eingespannten
Proben werden dann mit einer Prüfgeschwindigkeit von
100 mm/min in der Ebene ihrer Erstreckung auseinan-
derbewegt und dabei wird die in dieser Richtung wirken-
de Zugkraft gemessen. Unter der Höchstzugkraft wird
diejenige maximale Kraft verstanden, bei der der Reini-
gungsartikel bzw. der Probenstreifen zerreißt. Wenn zu-
vor höhere Kraftspitzen im Zuge der Dehnung gemessen
werden, so stellen diese die Höchstzugkraft im Sinne die-
ser Prüfung dar. Man kann vorteilhafterweise bei Mes-
sungen der Längs-und der Querrichtung, welche der Ma-
schinenrichtung bzw. der Richtung quer hierzu ent-
spricht, verschiedene, insbesondere fünf Einzelmessun-
gen vornehmen und deren Mittelwert berechnen. Die An-
gabe erfolgt in N/25mm.
[0086] Der Reinigungsartikel ist vorzugsweise zur Rei-
nigung von harten Flächen einsetzbar. Insbesondere ist
der Reinigungsartikel als Reinigungstuch, beispielswei-
se für Haushaltszwecke, insbesondere als Reinigungs-
tuch zur Geschirreinigung, aber auch zur Flächenreini-
gung, vorzugsweise im Küchen- oder Sanitärbereich, so-
wie zur Scheibenreinigung einsetzbar. Der Reinigungs-
artikel ist insbesondere ein Haushaltsreinigungstuch, ein
Spültuch, ein Backofen- oder Grillreinigungstuch, ein Bo-
denwischtuch oder ein Scheibenreinigungstuch.
[0087] Daneben kann der Reinigungsartikel auch im
kosmetischen Bereich, zur Reinigung der Haut, insbe-
sondere Gesichtsreinigung, in der Ausgestaltung eines
Kosmetiktuchs, wie insbesondere als Peelingtuch einge-
setzt werden.
[0088] Bei dem Reinigungsartikel handelt es sich vor-
zugsweise um ein Einwegprodukt. Grundsätzlich sind je-
doch auch Reinigungsartikel z.B. im Haushaltsbereich
denkbar, die gewaschen oder gereinigt werden können.

[0089] Auf die vorliegende Weise kann ein Reini-
gungsartikel bereitgestellt werden, der besonders güns-
tige Eigenschaften hinsichtlich Abrasiveigenschaft sowie
auch Absorptionseigenschaft aufweist.
[0090] Weitere Merkmale und Einzelheiten sowie Vor-
teile der Erfindung ergeben sich aus der zeichnerischen
Darstellung und nachfolgender Beschreibung des erfin-
dungsgemäßen Reinigungsartikels. In der Zeichnung
zeigen:

Figur 1 eine Darstellung eines Ausschnitts ei-
ner ersten Seitenfläche eines erfin-
dungsgemäßen Reinigungsartikels,

Figur 2 eine Darstellung eines Ausschnitts ei-
ner ersten Seitenfläche eines weite-
ren erfindungsgemäßen Reinigungs-
artikels,

Figur 3 eine Darstellung eines Ausschnitts ei-
ner ersten Seitenfläche eines weite-
ren erfindungsgemäßen Reinigungs-
artikels,

Figuren 4a - c) verschiedene Einzelmuster und ver-
schiedene Ausgestaltungen von Be-
schichtungslinien,

Figuren 5a - b) eine Darstellung der Bestimmung der
Gitterquadrate und

Figur 6 eine schematische, nicht maßstabs-
getreue Darstellung eines Aus-
schnitts eines Shore-A Härtemessge-
räts.

[0091] Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Aus-
schnitt der ersten Seitenfläche 102 eines erfindungsge-
mäßen Reinigungsartikels 100, in der Ausgestaltung ei-
nes Tuchs zur Geschirrreinigung, wobei die erste Sei-
tenfläche 102 bei Anwendung zur Reinigung von Ge-
schirr dem Geschirr zugewandt ist. Der Reinigungsartikel
100 besteht vorzugsweise aus einem Grundmaterial aus
Vliesmaterialien, und dabei aus einer Mischung aus cel-
lulosebasierten Fasern, wie Baumwolle oder Viskose,
und synthetischen Fasern, wie Polyester oder Polypro-
pylen.
[0092] Das einlagige Grundmaterial des Reinigungs-
artikels weist dabei eine Basislage mit einer Grammatur
von vorzugsweise höchstens 150 g/m2, vorzugsweise
von 40 -80 g/m2 auf.
[0093] Wie Figur 1 zeigt, ist auf der ersten Seitenfläche
102 des Reinigungsartikels 100 eine Beschichtung 112
aus Beschichtungslinien 114 vorgesehen. Die Beschich-
tung 112 dient dazu, Speisereste etc. bei einer Geschirr-
reinigung zu entfernen. Die Beschichtungslinien 114 sind
polymerbasiert. Das Material der Beschichtung hat vor-
zugsweise eine Shore A-Härte von 30 - 95. Das Aufbrin-
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gen der Beschichtungslinien erfolgt über Tiefdruck mit-
tels eines Gravurverfahrens, wobei der Reinigungsartikel
100 zwischen einer Gravurwalze mit darin mit Beschich-
tungsmaterial ausgelegten Vertiefungen und einer Ge-
genwalze hindurchgeführt wird. Die Breite der Beschich-
tungslinien 114 beträgt im vorliegenden Fall 0,5 - 0,7 mm.
Die Höhe der Beschichtungslinien beträgt vorzugsweise
0,2 - 0,3 mm, so dass durch die Vielzahl an schmalen
harten Beschichtungslinien ein guter Reinigungseffekt
erzielt wird. Das Verhältnis von Beschichtungslinienbrei-
te zu Beschichtungslinienhöhe beträgt 2-4. Die Be-
schichtungslinien 114 verlaufen kontinuierlich von einer
Seitenkante 122a zu einer hier nicht dargestellten ande-
ren Seitenkante, und dabei in einer zusammenhängen-
den und sich kreuzenden Anordnung unter Einschluss
von unbeschichteten Bereichen 116. Die Scharen an Be-
schichtungslinien kreuzen sich dabei in den Schnittstel-
len 208. Die Beschichtungslinien sind hier in Form eines
Rautenmusters angeordnet. Der Abstand einer Be-
schichtungslinie zu mindestens einer benachbarten Be-
schichtungslinie beträgt dabei höchstens 20 mm. Es wird
hierbei ein Bedeckungsgrad an Beschichtungslinien auf
der ersten Seitenfläche von 20 - 40% erreicht.
[0094] Es sind unterschiedliche Anordnungen der Be-
schichtungslinien denkbar, wie weiter beispielhaft in Fi-
guren 2 und 3 dargestellt ist. Figuren 2 und 3 zeigen
ebenso eine Draufsicht auf einen Ausschnitt der ersten
Seitenfläche 102 eines erfindungsgemäßen Reinigungs-
artikels 100. Figur 2 zeigt eine Anordnung an Beschich-
tungslinien 114, ebenso in einer zusammenhängenden
und sich in den Schnittstellen 208 kreuzenden Anord-
nung der Beschichtungslinien, in der Gestaltung eines
Rautenmusters von größerer Dimension.
[0095] Die in Figur 3 gezeigte Beschichtung 112 weist
eine Vielzahl von Einzelmustern 120 auf, die durch Be-
schichtungslinien 114 gebildet sind. Im dargestellten Fall
ist bevorzugt jedes Einzelmuster 120 durch Mustergrup-
pen 124 gebildet, wobei die Mustergruppen hier aus min-
destens 3 Musterelementen 126, hier aus konzentrisch
angeordneten Kreisen, bestehen und zwischen den ein-
zelnen Musterelementen 126 jeder einzelnen ein Einzel-
muster bildenden Mustergruppe keine Beschichtungs-
masse aufgetragen ist, also darin ein unbeschichteter
Bereich 116 vorliegt. Auf diese Weise wird durch die Be-
schichtungslinien 114 in Summe ein Bedeckungsgrad
auf der ersten Seitenfläche von ca. 20-30% erreicht.
Durch die Einzelelemente 120 als solche wird in Summe
eine Flächenabdeckung von 60 -70% der ersten Seiten-
fläche 102 erhalten, das heißt, die freien Flächen außer-
halb der Einzelmuster 120, also die die Einzelmuster um-
gebende äußeren unbeschichteten Bereiche 118 neh-
men ca. 30 -40% der ersten Seitenfläche 102 ein. Dabei
beträgt der Abstand einer Beschichtungslinie zu mindes-
tens einer benachbarten Beschichtungslinie höchstens
20 mm, weiter insbesondere von höchstens 15 mm. Die
Beschichtungslinien weisen eine Linienbreite von 0,5
-0,7 mm und eine Linienhöhe von 0,2 - 0,3 mm auf. Auf
diese Weise kann durch die Vielzahl an feinen Linien,

zudem mit geringem Abstand zueinander die Abrasions-
kraft des Reinigungsartikels 100 auf z. B. Geschirr in vor-
teilhafter Weise gestaltet werden.
[0096] Darüber hinaus bietet eine Beschichtung, bei
der die Einzelmuster 120 sich schneiden, überlappen
oder tangieren können, und wobei jedes Einzelmuster
für sich erkennbar bleibt, so wie in Figur 3 oder auch
Figur 5 beispielhaft dargestellt ist, aber die Einzelmuster
so ineinander übergehen, dass von einer Seitenkante
122a des Reinigungsartikels zu einer gegenüberliegen-
den Seitenkante 122b des Reinigungsartikels zumindest
abschnittsweise die Beschichtungslinien 114 so ange-
ordnet sind, dass keine Unterbrechungen zwischen den
Mustern auftreten, den Vorteil, dass zum einen keine
Vorzugsrichtungen bestehen. Zum anderen werden hier-
durch jedoch auch die Festigkeiten des Reinigungsarti-
kel bzw. des Grundmaterials, in diejenige Richtung vor-
teilhaft verbessert. Insbesondere vorteilhaft verläuft die
Kontinuität an Beschichtungslinien insbesondere in
Querrichtung 212 des Reinigungsartikels 100 bzw. des
Grundmaterials, also der zur Herstell- und Maschinen-
richtung 210 des Grundmaterials senkrecht verlaufen-
den Richtung.
[0097] Die zumindest abschnittsweise zusammenhän-
gende Struktur an Beschichtungslinien (114) im Verlauf
der Beschichtung von einer Seite 122a zur anderen Seite
122b ist beispielhaft in Figur 5b, deren Muster dem von
Figur 3 entspricht, schematisch mittels einer im Fettdruck
eingezeichneten imaginären Linie 214 dargestellt.
[0098] Eine zusammenhängende Struktur an Be-
schichtungslinien ist auch in den Figuren 1 und 2 gezeigt.
[0099] Als Kanten der Reinigungsartikels 100 werden
jeweils zwei gegenüberliegende Ränder des Reini-
gungsartikels 100 angesehen. Auf diese Weise können
in die jeweilige Richtung die abrasiven Eigenschaften
und die Stabilität und damit auch Haltbarkeit des Reini-
gungsartikels verbessert werden.
[0100] Besonders bevorzugt ist eine Beschichtung, bei
der aufgrund der Ausgestaltung der Einzelmuster 120
zumindest ein Einzelmuster 120, bevorzugt mindestens
20% der Einzelmuster 120 der ersten Seitenfläche, be-
sonders bevorzugt jedes Einzelmuster 120, einen Ab-
schnitt bzw. Bereich 128 aufweist, der senkrecht, also
mit einem Winkel 132 von 90° zu einer beliebigen Rich-
tung 130 in der Fläche des Reinigungsartikels 100 ver-
läuft, so wie in Figur 4a schematisch dargestellt ist. Auf
diese Weise kann jeder Richtung ein Anteil entgegenge-
setzt werden, der hierzu senkrecht verläuft und somit die
optimale Abrasionswirkung für diese Bewegungsrich-
tung aufweist.
Weitere Einzelmuster zeigen die Figuren 4a - 4c, wobei
sowohl verschiedene Einzelmuster miteinander kombi-
niert werden können, wie die Figuren 4a-4b zeigen, und
darüber hinaus auch die Einzelmuster hinsichtlich der
Ausbildung der Beschichtungslinien sowohl hinsichtlich
deren Höhe als auch hinsichtlich deren Breite, einen Un-
terschied aufweisen können. Darüber hinaus ist es auch
denkbar, die Beschichtungslinien nicht kontinuierlich
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durchgehend, sondern unterbrochen auszuführen, wie
gestrichelt, strichpunktiert oder gepunktet, wie es bei-
spielsweise in Figur 4a gezeigt ist, sofern dies nicht zur
Auflösung der Gesamtmuster derart führt, dass die Mus-
ter als solche nicht mehr erkannt werden können. Die
aus Beschichtungslinien aufgebauten Einzelmuster 120
können dabei auch vollständig aus Beschichtungslinien,
die aus einer Kontinuität an Punkten zusammengesetzt
sind, bestehen, wie beispielhaft in Figur 4c gezeigt ist.
[0101] Sofern sich ein Einzelmuster 120 als Muster-
gruppe 124 aus mehreren Musterelementen 126 zusam-
mensetzt, können diese, wie in Figuren 4a und 4b dar-
gestellt, einander voll umfänglich mit Abstand umlaufen,
aber auch einander so umlaufen, dass Berührpunkte be-
stehen. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass die
einzelnen Musterelemente eines Einzelmusters 120 un-
ter Bildung von Berühr- oder Schnittbereichen angeord-
net sind, wie es beispielsweise Figur 4c zeigt. Auch die
Einzelmuster gemäß den Figuren 4a bis 4c können ana-
log zu Figur 3 so ausgebildet sein, dass die Einzelmuster
einander schneiden, tangieren oder überlappen.
[0102] Der dynamische Reibungskoeffizient der be-
schichteten Seitenfläche des Reinigungsartikels nach Fi-
guren 1, 2 oder 3 beträgt gemessen in Anlehnung an
ASTM D 1894-01 0,4 - 0,7.
[0103] In der Ausführung eines Reinigungsartikels mit
einem Grundmaterial (Vliesmaterial) aus 30 Gew-% Vis-
kose und 70 Gew-% Polyester und mit einem Flächen-
gewicht von 50 g/m2 weist das unbeschichtete Grund-
material eine Festigkeit in Maschinenrichtung von 40 -50
N/25mm und in Querrichtung 5 - 10 N/25 mm auf. Mit
einer Beschichtung aus Beschichtungslinien gemäß Fi-
gur 1 und einem Beschichtungsauftrag von 20g/m2 weist
der Reinigungsartikel eine Festigkeit in Maschinenrich-
tung von 65 -80 N/25mm und in Querrichtung 10 -15 N/25
mm auf.
[0104] Zur Bemessung der Verteilung der Bede-
ckungsgrade auf der ersten Seitenfläche eines Reini-
gungsartikels wird ein imaginäres Gitternetz herangezo-
gen. Die Bestimmung wird anhand der Figuren 5a-b nä-
her erläutert:
Figur 5a zeigt beispielhaft einen Ausschnitt eines Reini-
gungsartikels 100 von rechteckiger Dimension mit der
Aufsicht auf die erste Seitenfläche mit einer über die ge-
samte Erstreckung der ersten Seitenfläche verteilten Be-
schichtung 112, wie bereits in Figur 2 gezeigt, und ein
darauf aufgelegtes imaginäres Gitternetz 200.
[0105] Das imaginäre Gitternetz 200, gebildet aus ei-
ner Anordnung an Linien, wobei eine erste Schar 202
aus parallelen, äquidistanten Linien durch eine zweite
Schar 204 aus parallelen, äquidistanten Linien unter Bil-
dung von rechten Winkeln geschnitten wird, besteht aus
Gitterquadraten 206, jeweils mit einer Kantenlänge von
20 mm. Das Gitternetz 200 kann in beliebiger Weise über
einen Reinigungsartikel und dessen Beschichtung 112
aufgelegt werden. Es werden die einzelnen Gitterqua-
drate 206 und der darin jeweils vorliegende Bedeckungs-
grad ermittelt. Zwar ist in Figur 5a das Gitternetz 200 mit

den Linienscharen in einem Winkel von 45° zur Kante
122 im Falle eines rechteckigen Reinigungsartikels vor-
gesehen, jedoch ist für die Bemessung keine Vorzugs-
richtung zum Anlegen des Gitternetzes angedacht. Für
die Auswertung des Bedeckungsgrades der Beschich-
tung in Bezug auf die jeweiligen Gitterquadrate können
beliebige Auswerteverfahren, z.B. Computerunterstützte
Grafik- und Zeichenprogrammen herangezogen werden.
Bei der Auswertung werden ausschließlich Gitterquadra-
te für die Ermittlung hergezogen, die vollständig im Be-
reich des Reinigungsartikels liegen. Gitterquadrate, die
durch die Randlinie (Kante) 122 des Reinigungsartikels
100 geschnitten werden, bleiben für die Auswertung der
Bedeckungsgrade pro Gitterquadrat. Wie in Figur 5a er-
kennbar ist, weist jedes Gitterquadrat eine Beschichtung
auf. Es gibt kein Gitterquadrat 206, das beschichtungsfrei
ist. Insbesondere weist jedes zur Auswertung herange-
zogene Gitterquadrat einen Bedeckungsgrad an Be-
schichtung von 5-15% auf.
[0106] Bei einem Reinigungsartikel 100 kann darüber
hinaus vorteilhaft vorgesehen sein, dass pro 25 cm2 min-
destens fünf Schnittstellen zwischen beliebigen Be-
schichtungslinien vorgesehen sind. Der maximale Ab-
stand von einer Beschichtungslinie zu mindestens einer
benachbarten Beschichtungslinie beträgt höchstens 20
mm. Insbesondere sind pro Gitterquadrat 206 von 20 mm
Kantenlange wenigstens eine Schnittstelle 208, insbe-
sondere 1-3 Schnittstellen 208 vorhanden, wie schema-
tisch und beispielhaft in Figur 5a angedeutet ist. Diese
Form an Auswertung kann an jeglichen Reinigungsarti-
keln unabhängig von deren Dimension und geometri-
scher Form, wie bspw. rund, oval, eckig oder einer sons-
tigen Form, oder auch unabhängig von der Ausgestal-
tung der Beschichtung, vorgenommen werden. So zeigt
Figur 5b beispielhaft die Auswertung der Beschichtung
aus Figur 3. Dabei ist ein Bedeckungsgrad der Gitter-
quadrate 206 von 20 mm Kantenlänge von durchschnitt-
lich 20-35% erkennbar. Die Anzahl an Schnittstellen 208
der Beschichtungslinien der sich tangierenden Einzel-
muster beträgt pro Gitterquadrat zwischen 1 und 4.

Patentansprüche

1. Reinigungsartikel (100) mit einem absorbierenden
Grundmaterial, das durch ein Flachmaterial gebildet
ist, mit einer ersten (102) und einer zweiten Seiten-
fläche, wobei auf mindestens der ersten Seitenflä-
che (102) eine Beschichtung (112) vorgesehen ist,
die der ersten Seitenfläche (102) des Reinigungsar-
tikels (100) eine gegenüber einer unbeschichteten
ersten Seitenfläche (102) erhöhte Reibungskraft
verleiht, wobei die Beschichtung (112) eine Vielzahl
von Beschichtungslinien (114) umfasst und wobei
die Beschichtungslinienhöhe höchstens 0,8 mm be-
trägt, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtungslinien ein Verhältnis von Beschichtungs-
linienbreite zu Beschichtungslinienhöhe von min-
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destens 2 aufweisen und die Beschichtungslinien-
breite 0,2-1,5 mm beträgt.

2. Reinigungsartikel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis 2-15, insbeson-
dere 2-10, weiter insbesondere 2-6 beträgt.

3. Reinigungsartikel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beschichtung (112) ein
Flächengewicht von 5-50g/m2, insbesondere
5-40g/m2, weiter insbesondere 5-25 g/m2 aufweist.

4. Reinigungsartikel nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Grundmaterial ein Flächengewicht von maximal 150
g/m2, insbesondere höchstens 130 g/m2 insbeson-
dere höchstens 100 g/m2, weiter insbesondere
höchstens 80 g/m2 , weiter insbesondere mindes-
tens 30 g/m2, weiter insbesondere mindestens 40
g/m2 aufweist.

5. Reinigungsartikel nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenn
über die erste Seitenfläche (102) des Reinigungsar-
tikels (100) ein imaginäres Gitternetz (200) aus pa-
rallelen, äquidistanten, senkrecht zueinander ver-
laufenden Linien mit einer Kantenlänge von 20 mm
eines jeden Gitterquadrats (206) gelegt wird, die ers-
te Seitenfläche (102) kein Gitterquadrat aufweist,
das beschichtungsfrei ist, und insbesondere dass al-
le Gitterquadrate (206) einen Bedeckungsgrad an
Beschichtung von mindestens 5%, insbesondere
mindestens 8%, weiter insbesondere mindestens
10%, weiter insbesondere höchstens 45%, weiter
insbesondere höchstens 40%, weiter insbesondere
höchstens 35% aufweisen.

6. Reinigungsartikel nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in min-
destens einer Richtung, insbesondere in Maschi-
nenrichtung (210) und/oder in Querrichtung (212),
insbesondere in jeder beliebigen Richtung, der Ab-
stand einer Beschichtungslinie (114) zu mindestens
einer benachbarten Beschichtungslinie (114) höchs-
tens 20 mm, vorzugsweise höchstens 15 mm, weiter
vorzugsweise höchstens 10 mm beträgt.

7. Reinigungsartikel nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf ei-
ner Fläche von 25 cm2 mindestens 5 Schnittstellen
(208) von beliebigen Beschichtungslinien (114) vor-
handen sind.

8. Reinigungsartikel nach einem der vorangehenden
Ansprüche 5 - 7, dadurch gekennzeichnet, dass
bei mindestens 50%, insbesondere bei mindestens
75%, insbesondere bei 100% der Gitterquadrate
(206) wenigstens eine Schnittstelle (208), insbeson-

dere mindestens 2, weiter insbesondere mindestens
3, weiter insbesondere höchstens 30, weiter insbe-
sondere höchstens 25, weiter insbesondere höchs-
tens 20 Schnittstellen (208) vorhanden sind.

9. Reinigungsartikel nach einem der vorangehenden
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest abschnittsweise, insbesondere durchge-
hend eine zusammenhängende Struktur an Be-
schichtungslinien (114) im Verlauf der Beschichtung
(112) von einer Seitenkante (122a) des Reinigungs-
artikels bis zur gegenüberliegenden Seitenkante
(122b) vorhanden ist.

10. Reinigungsartikel nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beschichtungslinien (114)
so angeordnet sind, dass zumindest abschnittswei-
se in Querrichtung (212) des Reinigungsartikels, ins-
besondere des Grundmaterials, keine Unterbre-
chungen zwischen den Beschichtungslinien (114)
bestehen.

11. Reinigungsartikel (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtung (112) eine Vielzahl von Ein-
zelmustern (120), insbesondere aus Beschichtungs-
linien (114) gebildete Einzelmuster (120) aufweist
oder daraus gebildet ist.

12. Reinigungsartikel (100) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Einzelmuster
(120) als Mustergruppe (124) ausgebildet ist, die
mindestens zwei, aus Beschichtungslinien (114) ge-
bildete Musterelemente (126) umfasst.

13. Reinigungsartikel (100) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass ein erstes Musterele-
ment(126) ein zweites Musterelement (126) oder
weitere Musterelemente (126) zumindest bereichs-
weise, insbesondere vollständig umläuft und/oder
dass ein erstes Musterelement (126) einem zweiten
Musterelement (126) oder weiteren Musterelemen-
ten (126) nebeneinander zugeordnet und sich dabei
berührend angeordnet ist.

14. Reinigungsartikel (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Seitenfläche (102) einen Bede-
ckungsgrad durch die Beschichtung (112) von min-
destens 6%, insbesondere mindestens 8 %, insbe-
sondere mindestens 10%, weiter insbesondere min-
destens 20 % und insbesondere von höchstens
50%, weiter insbesondere höchstens 40%, und wei-
ter insbesondere höchstens 30% aufweist.

15. Reinigungsartikel (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtungslinien (114) durch durchge-
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hende und/oder zumindest bereichsweise unterbro-
chene Linien, insbesondere gestrichelt, strichpunk-
tiert, gepunktet, ausgebildet sind, wobei die Unter-
brechung nicht länger als das 10-fache, insbeson-
dere nicht länger als das 8-fache, insbesondere nicht
länger als das 6-fache, insbesondere nicht länger
als das 4-fache der Linienbreite der dieser unterbro-
chenen Stelle benachbarten Linie ist.

16. Reinigungsartikel (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtung (112) polymerbasiert ist und
insbesondere aus Materialien mit einer Shore A-Här-
te von mindestens 30, insbesondere mindestens 40,
weiter insbesondere mindestens 50, weiter insbe-
sondere mindestens 60, insbesondere von höchs-
tens 95, weiter insbesondere höchstens 90, weiter
insbesondere höchstens 80, weiter insbesondere
höchstens 70 gebildet ist.

17. Reinigungsartikel (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Seitenfläche (102) mit der Beschich-
tung (112) einen dynamischen Reibungskoeffizien-
ten in Anlehnung an ASTM D1894-01 von mindes-
tens 0,2, insbesondere mindestens 0,3, weiter ins-
besondere mindestens 0,4, weiter insbesondere
mindestens 0,5, weiter insbesondere von höchstens
1,0, weiter insbesondere von höchstens 0,8, weiter
insbesondere höchstens 0,6 aufweist.

18. Reinigungsartikel (100) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er zur Reinigung von harten Flächen, so ins-
besondere im Haushaltbereich einsetzbar ist, und
insbesondere ein Reinigungstuch zur Geschirreini-
gung, zur Flächenreinigung, vorzugsweise im Kü-
chen- oder Sanitärbereich, oder Reinigungstuch zur
Scheibenreinigung ist.

Claims

1. A cleaning article (100) having an absorbent base
material formed by a flat material having a first side
face (102) and a second side face, wherein a coating
(112) which has been provided on at least the first
side face (102) imparts elevated abrasiveness to the
first side face (102) of the cleaning article (100) com-
pared to an uncoated first side face (102), wherein
the coating (112) comprises a multitude of coating
lines (114) and wherein the coating line height is at
most 0.8 mm, characterized in that the coating lines
have a ratio of coating line width to coating line height
of at least 2 and the coating line width is 0.2-1.5 mm.

2. The cleaning article as claimed in claim 1, charac-
terized in that the ratio is 2-15, particularly 2-10,

more particularly 2-6.

3. The cleaning article as claimed in claim 1 or 2, char-
acterized in that the coating (112) has a basis
weight of 5-50g/m2, particularly 5-40g/m2, more par-
ticularly 5-25 g/m2.

4. The cleaning article as claimed in any of the preced-
ing claims, characterized in that the base material
has a basis weight of not more than 150 g/m2, par-
ticularly not more than 130 g/m2 particularly not more
than 100 g/m2, more especially not more than 80
g/m2, more especially at least 30 g/m2, more espe-
cially at least 40 g/m2.

5. The cleaning article as claimed in any of the preced-
ing claims, characterized in that, when an imagi-
nary grid (200) of parallel, equidistant lines running
at right angles to one another and having an edge
length of 20 mm of each grid square (206) is placed
over the first side face (102) of the cleaning article
(100), the first side face (102) does not have any grid
square free of coating, and, in particular, in that all
grid squares (206) have a degree of coating cover-
age of at least 5%, particularly at least 8%, more
particularly at least 10%, more particularly at most
45%, more particularly at most 40%, more particu-
larly at most 35%.

6. The cleaning article as claimed in any of the preced-
ing claims, characterized in that the distance of any
coating line (114) from at least one adjacent coating
line (114) in at least one direction, especially in ma-
chine direction (210) and or in cross direction (212),
especially in any desired direction, is not more than
20 mm, preferably not more than 15 mm, more pref-
erably not more than 10 mm.

7. The cleaning article as claimed in any of the preced-
ing claims, characterized in that there are at least
5 interfaces (208) of any coating lines (114) over an
area of 25 cm2.

8. The cleaning article as claimed in any of the preced-
ing claims 5-7, characterized in that there is at least
one interface (208) and there are particularly at least
2, more particularly at least 3, more particularly at
most 30, more particularly at most 25, more partic-
ularly at most 20, interfaces (208), in at least 50%,
especially in at least 75%, especially in 100%, of the
grid squares (206).

9. The cleaning article as claimed in any of the preced-
ing claims, characterized in that there is a coherent
structure of coating lines (114) across the coating
(112) from one lateral edge (122a) of the cleaning
article to the opposite lateral edge (122b) at least in
sections, especially continuously.

23 24 



EP 3 167 788 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10. The cleaning article as claimed in claim 9, charac-
terized in that the coating lines (114) are arranged
in such a way that there are no interruptions between
the coating lines (114) at least in sections in cross
direction (212) of the cleaning article, especially of
the base material.

11. The cleaning article (100) as claimed in any of the
preceding claims, characterized in that the coating
(112) has or has been formed from a multitude of
individual patterns (120), especially individual pat-
terns (120) formed from coating lines (114).

12. The cleaning article (100) as claimed in claim 11,
characterized in that at least one individual pattern
(120) takes the form of a group of patterns (124)
comprising at least two pattern elements (126)
formed from coating lines (114).

13. The cleaning article (100) as claimed in claim 12,
characterized in that a first pattern element (126)
encircles at least regions of and especially the en-
tirety of a second pattern element (126) or further
pattern elements (126), and/or in that a first pattern
element (126) is assigned to and arranged in contact
with a second pattern element (126) or further pat-
tern elements (126) alongside one another.

14. The cleaning article (100) as claimed in any of the
preceding claims, characterized in that the first side
face (102) has a degree of coverage by the coating
(112) of at least 6%, particularly at least 8%, partic-
ularly at least 10%, more particularly at least 20%,
and particularly at most 50%, more particularly at
least 40%, and more particularly at most 30%.

15. The cleaning article (100) as claimed in any of the
preceding claims, characterized in that the coating
lines (114) take the form of continuous lines and/or
lines that are interrupted at least in regions, espe-
cially in dashed, dashed-and-dotted or dotted form,
where the interruption is not longer than 10 times,
especially not longer than 8 times, especially not
longer than 6 times, especially not longer than 4
times, the line width of the line adjacent to this site
of interruption.

16. The cleaning article (100) as claimed in any of the
preceding claims, characterized in that the coating
(112) is polymer-based and especially formed from
materials having a Shore A hardness of at least 30,
particularly at least 40, more particularly at least 50,
more particularly at least 60, particularly of at most
95, more particularly at most 90, more particularly at
most 80, more particularly at most 70.

17. The cleaning article (100) as claimed in any of the
preceding claims, characterized in that the first side

face (102) having the coating (112) has a dynamic
coefficient of friction in accordance with ASTM
D1894-01 of at least 0.2, particularly at least 0.3,
more particularly at least 0.4, more particularly at
least 0.5, more particularly of not more than 1.0, more
particularly of not more than 0.8, more particularly
not more than 0.6.

18. The cleaning article (100) as claimed in any of the
preceding claims, characterized in that it is usable
for cleaning of hard surfaces, especially in the do-
mestic sector, and is especially a cleaning cloth for
cleaning dishware, for cleaning surfaces, preferably
in the kitchen or sanitary sector, or a cleaning cloth
for cleaning windows.

Revendications

1. Article de nettoyage (100) comprenant un matériau
de base absorbant qui est formé par un matériau
plat, comprenant une première (102) et une deuxiè-
me surface latérale, sur au moins ladite première
surface latérale (102) étant prévu un revêtement
(112) qui confère à ladite première surface latérale
(102) de l’article de nettoyage (100) une force de
friction supérieure par rapport à une première surfa-
ce latérale (102) non revêtue, dans lequel le revête-
ment (112) présente une pluralité de lignes de revê-
tement (114), et dans lequel la hauteur de ligne de
revêtement est de 0,8 mm tout au plus, caractérisé
par le fait que les lignes de revêtement présentent
un rapport de la largeur de ligne de revêtement à la
hauteur de ligne de revêtement d’au moins 2 et que
la largeur de ligne de revêtement est comprise entre
0,2 et 1,5 mm.

2. Article de nettoyage selon la revendication 1, carac-
térisé par le fait que le rapport est de 2-15, en par-
ticulier de 2-10, en outre en particulier de 2-6.

3. Article de nettoyage selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé par le fait que le revêtement (112) pré-
sente un grammage compris entre 5 et 50 g/m2, en
particulier entre 5 et 40 g/m2, en outre en particulier
entre 5 et 25 g/m2.

4. Article de nettoyage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par le fait
que le matériau de base présente un grammage de
150 g/m2 au maximum, en particulier de 130 g/m2

tout au plus, en particulier de 100 g/m2 tout au plus,
en outre en particulier de 80 g/m2 tout au plus, en
outre en particulier d’au moins 30 g/m2, en outre en
particulier d’au moins 40 g/m2.

5. Article de nettoyage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par le fait
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que, lorsqu’un réseau de quadrillage imaginaire
(200) constitué de lignes parallèles, équidistantes et
s’étendant perpendiculairement les unes aux autres,
chaque carré (206) du quadrillage présentant une
longueur d’arête de 20 mm, est appliqué sur la pre-
mière surface latérale (102) de l’article de nettoyage
(100), ladite première surface latérale (102) ne pré-
sente aucun carré de quadrillage qui est exempt de
revêtement, et que, en particulier, l’ensemble des
carrés de quadrillage (206) présente un degré de
couverture de revêtement d’au moins 5 %, en parti-
culier d’au moins 8 %, en outre en particulier d’au
moins 10 %, en outre en particulier de 45 % tout au
plus, en outre en particulier de 40 % tout au plus, en
outre en particulier de 35 % tout au plus.

6. Article de nettoyage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par le fait
que dans au moins une direction, en particulier dans
la direction de machine (210) et/ou dans la direction
transversale (212), en particulier dans n’importe
quelle direction, la distance séparant une ligne de
revêtement (114) d’au moins une ligne de revête-
ment (114) adjacente est de 20 mm tout au plus, de
préférence 15 mm tout au plus, en outre de préfé-
rence de 10 mm tout au plus.

7. Article de nettoyage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’au moins 5 interfaces (208) de lignes de revête-
ment (114) quelconques sont présentes sur une sur-
face de 25 cm2.

8. Article de nettoyage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes 5 à 7, caractérisé par le
fait qu’au moins 50 %, en particulier au moins 75
%, en particulier 100 % des carrés de quadrillage
(206) présentent au moins une interface (208), en
particulier au moins 2, en outre en particulier au
moins 3, en outre en particulier 30 tout au plus, en
outre en particulier 25 tout au plus, en outre en par-
ticulier 20 interfaces tout au plus.

9. Article de nettoyage selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé par le fait
qu’au moins par sections, en particulier en continu,
une structure cohérente de lignes de revêtement
(114) est présente dans le tracé du revêtement (112)
à partir d’un bord latéral (122a) de l’article de net-
toyage au bord latéral (122b) opposé.

10. Article de nettoyage selon la revendication 9, carac-
térisé par le fait que les lignes de revêtement (114)
sont agencées de telle sorte qu’au moins par sec-
tions dans la direction transversale (212) de l’article
de nettoyage, en particulier du matériau de base, il
n’y ait pas d’interruptions entre les lignes de revête-
ment (114).

11. Article de nettoyage (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait que le revêtement (112) comprend une pluralité
de motifs individuels (120), en particulier des motifs
individuels (120) formés de lignes de revêtement
(114), ou en est formé.

12. Article de nettoyage (100) selon la revendication 11,
caractérisé par le fait qu’au moins un motif indivi-
duel (120) est réalisé en tant que groupe de motifs
(124) qui comprend au moins deux éléments de motif
(126) formés à partir de lignes de revêtement (114).

13. Article de nettoyage (100) selon la revendication 12,
caractérisé par le fait qu’un premier élément de
motif (126) entoure au moins par zones, en particu-
lier complètement, un deuxième élément de motif
(126) ou d’autres éléments de motif (126) et/ou qu’un
premier élément de motif (126) est associé à un
deuxième élément de motif (126) ou à d’autres élé-
ments de motif (126) tout en étant côte à côte et
agencés en contact.

14. Article de nettoyage (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait que la première surface latérale (102) présente
un degré de couverture par le revêtement (112) d’au
moins 6 %, en particulier d’au moins 8 %, en parti-
culier d’au moins 10 %, encore en particulier d’au
moins 20 % et en particulier de 50 % tout au plus,
encore en particulier de 40 % tout au plus, et encore
en particulier de 30 % tout au plus.

15. Article de nettoyage (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait que les lignes de revêtement (114) sont formées
par des lignes continues et/ou interrompues au
moins par zones, en particulier en traits interrompus,
en traits et points, en pointillés, l’interruption n’étant
pas plus longue que 10 fois, en particulier n’étant
pas plus longue que 8 fois, en particulier n’étant pas
plus longue que 6 fois, en particulier n’étant pas plus
longue que 4 fois la largeur de ligne de la ligne ad-
jacente à ce point interrompu.

16. Article de nettoyage (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait que le revêtement (112) est à base de polymère
et est réalisé à partir de matériaux ayant une dureté
Shore A d’au moins 30, en particulier d’au moins 40,
encore en particulier d’au moins 50, encore en par-
ticulier d’au moins 60, en particulier de 95 tout au
plus, encore en particulier de 90 tout au plus, encore
en particulier de 80 tout au plus, encore en particulier
de 70 tout au plus.

17. Article de nettoyage (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
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fait que la première surface latérale (102) avec le
revêtement (112) présente un coefficient de frotte-
ment dynamique, suivant la norme ASTM D1894-01,
d’au moins 0,2, en particulier d’au moins 0,3, encore
en particulier d’au moins 0,4, encore en particulier
d’au moins 0,5, encore en particulier de 1,0 tout au
plus, encore en particulier de 0,8 tout au plus, encore
en particulier de 0,6 tout au plus.

18. Article de nettoyage (100) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé par le
fait qu’il peut être utilisé pour le nettoyage de sur-
faces dures, comme en particulier dans le domaine
ménager, et qu’il est en particulier une lingette de
nettoyage pour le nettoyage de la vaisselle, pour le
nettoyage de surfaces, de préférence dans le do-
maine cuisinière ou sanitaire, ou une lingette de net-
toyage pour le nettoyage des vitres.
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